




14

Baustelle:  

Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung  

der Leistung, für die Baustelleneinrichtung und  

zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und 

Bauteilen zur Verfügung stellt, zuzüglich der  

Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus  

in Anspruch nimmt. 

Baubereich: 

Baustelle und die Umgebung, die durch die  

Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt werden 

kann (z.B. durch Ankerarbeiten). Dies können auch 

Nachbargrundstücke und Bereiche sein, die 

nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Grund-

stückseigentümers/Bauherrn liegen. In diesen 

Bereichen gestaltet sich eine Kampfmittelerkun-

dung i.d.r. aufwändiger und komplizierter als auf 

dem eigenen Grundstück. 

Fahrlässigkeit/Leichtfertigkeit: 

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderli-

che Sorgfalt nicht beachtet (Legaldefinition gem.  

§ 276 BGB). Man unterscheidet die leichte bzw. 

grobe Fahrlässigkeit. § 308 StGB kennt mit dem 

Begriff der „Leichtfertigkeit“ eine gesteigerte  

grobe Fahrlässigkeit. 

Liegt Leichtfertigkeit vor und führt eine darauf 

zurückzuführende Explosion zum Tod eines Men-

schen, so kann der leichtfertig handelnde oder 

unterlassende Verantwortliche mit lebenslanger 

Freiheitsstrafe bestraft werden! 

 

Kampfmittel: 

Kampfmittel sind gewahrsamlos gewordene, zur 

Kriegsführung bestimmte Stoffe und Gegenstände 

militärischer Herkunft und Teile solcher  

Gegenstände, die Explosivstoffe oder chemische 

Kampf-, Nebel-, Brand-, reiz- oder rauchstoffe 

enthalten; außerdem Kriegswaffen oder wesent-

liche Teile von Kriegswaffen. Hierzu zählen u.a. 

sog.  „Blindgänger“, d.h. nach dem Abwurf nicht 

explodierte Bomben. 

 

Kampfmittelfreiheit: 

Kampfmittelfreiheit beschreibt die Situation 

kampfmittelbelasteter Grundstücke nach erfolgten 

räum- und Beseitigungsarbeiten. 

Sie wird nach Abschluss der Arbeiten (oder erfolg-

ter Absuche) unter Hinweis auf das räumziel und 

die eingesetzte Technik erklärt. 

Dazu sind folgende Nachweise zu erbringen:  

• Abschlussprotokoll,  

• Angaben zu den Suchmethoden,  

• Auflistung der geborgenen Kampfmittel,  

• reproduzierbarer Lageplan, auf dem die Fläche     

   des Grundstücks und die geräumten Flächen  

   nachvollziehbar mit Angabe der Koordinaten  

   eingezeichnet sind. Weitere Angaben, z.B. die      

   Lage zukünftiger Bauvorhaben, sollten  

   bedarfsweise gekennzeichnet werden,  

• eine topografische Karte (Maßstab 1 : 10.000    

   oder größer) bzw. ein Auszug aus dem Stadtplan  

   mit Kennzeichnung der Lage des Bauvorhabens,  

• die Aussage, ob Ergebnisse einer Luftbildaus- 

   wertung genutzt wurden,  

• die notwendigen sprengstoffrechtlichen  

   Zulassungen der handelnden und eingesetzten 

   Personen (§§ 7 und 20 SprengG). 

erläuteruNG Zu 
wicHtiGeN BeGriffeN 
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Kampfmittelräumdienst/

Kampfmittelbeseitigungsdienst: 

Der Kampfmittelräumdienst (KrD), auch Kampf-

mittelbeseitigungsdienst (KMBD) oder 

Munitionsbergungsdienst (MBD) sind staatliche 

Stellen. Sie dienen der zivilen Kampfmittel-

beseitigung in Deutschland. 

liNKS uNd 
weiterfÜHreNde 
iNformAtioNeN 

BG BAU  Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  

Ansprechpartner über Präventionshotline: 

Tel. 0800 80 20 100 (gebührenfrei)  

Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr, Fr. 08:00 - 15:00 Uhr 

www.bgbau.de  

 

AH KMR: Arbeitshilfen zur wirtschaftlichen Erkun-

dung, Planung und räumung von Kampfmitteln 

auf Liegenschaften des Bundes (AH KMr)

www.arbeitshilfen-kampfmittelraeumung.de 

BGI 833: Handlungsanleitung zur Gefährdungs-

beurteilung und Festlegung von Schutzmaßnahmen 

bei der Kampfmittelräumung

www.bgbau-medien.de/html/pdf/bgi833.pdf 

GKD Güteschutzgemeinschaft Kampfmittelräu-

mung Deutschland e.V. - rAL Gütezeichen 

Kampfmittelräumung (rAL-GZ 901) 

www.gkd-kampfmittelraeumung.de 

 

BDG Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler 

e.V.  - Zertifi kat: „Geprüfte Qualitätsfi rma“ 

www.geoberuf.de 

 

ITVA - Ingenieurtechnischer Verband für Altlasten-

management und Flächenrecycling e.V., 

AK Kampfmittelräumung  

www.itv-altlasten.de/der-itva/fachausschsse/

ak-kampfmittelraeumung 

 

BDFWT - Bund Deutscher Feuerwerker und 

Wehrtechniker e.V. 

www.bdfwt.de 
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HAFTUNGSBESCHRäNKUNG:  
Das Merkblatt Kampfmittelfrei Bauen 
wurde mit größtmöglicher Sorgfalt 
erstellt. Die Herausgeber übernehmen 
dennoch keine Gewähr für die richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der be-
reitgestellten Inhalte und Informationen. 
Die Nutzung des Merkblattes erfolgt auf 
eigene Gefahr. 

Das Merkblatt enthält Angaben zu Links 
auf verschiedene Webseiten („externe 
Links“). Diese Webseiten unterliegen der 
Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. 
Auf die aktuelle und künftige Gestaltung 
der angegebenen Links haben die 
Herausgeber keinen Einfluss. Die per-
manente Überprüfung der angegebenen 
Links ist für die Herausgeber ohne 
konkrete Hinweise auf rechtsverstöße 
nicht zumutbar. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass die einschlägigen Gesetze und 
regelungen, insb. auch der einzelnen 
Bundesländer der Bundesrepublik 
Deutschland, einem Wandel unterliegen 
können. Maßgebend ist damit stets die 
jeweils aktuelle Fassung. 

URHEBERRECHT / 
LEISTUNGSSCHUTZRECHT: 
Die im Merkblatt veröffentlichten Inhalte 
unterliegen dem deutschen Urheberrecht 
und Leistungsschutzrecht. Eine vom 
deutschen Urheber- und Leistungs-
schutzrecht nicht zugelassene Verwer-
tung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Herausgeber oder 
jeweiligen rechteinhaber. Dies gilt vor 
allem für Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Übersetzung, Einspeicherung, Verarbei-
tung bzw. Wiedergabe von Inhalten in  
Datenbanken oder anderen elektroni-
schen Medien und Systemen. 

Das unerlaubte Kopieren der Merkblat-
tinhalte oder des kompletten Merkblattes 
ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich 
die Herstellung von Kopien für den per-
sönlichen, privaten und nicht kommer-
ziellen Gebrauch ist erlaubt. Dazu zählt 
auch die Kopienanfertigung für firmen- 
oder behördeneigene Zwecke, insb. für 
Schulungen und Einweisungen. 

Dieses Merkblatt darf ohne schriftliche 
Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames 
oder iFrames dargestellt werden. 

Die Verwendung der Kontaktdaten des 
Impressums zur gewerblichen Werbung 
ist ausdrücklich nicht erwünscht, es sei 
denn es wurde zuvor eine schriftliche 
Einwilligung erteilt oder es besteht  
bereits eine Geschäftsbeziehung. 

Die Herausgeber und alle im Merkblatt  
genannten Personen widersprechen 
hiermit jeder kommerziellen Verwendung 
und Weitergabe ihrer Daten.  Das Urhe-
berrecht liegt bei den Herausgebern.  
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